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Das Wichtigste in Kürze
• Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts des Änderungsstandards Sale or Contribution of Assets 

between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) auf 
unbestimmte Zeit.

• Die freiwillige vorzeitige Anwendung der dort niedergelegten Änderungen ist jedoch weiterhin gestattet. 

Hintergrund
Im September 2014 hat der International Accounting Standards Board (IASB) mit Sale or Contribution of Assets 
between an Investor and its Associate or Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) Änderun-
gen an IFRS 10 Konzernabschlüsse und IAS 28 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemein-
schaftsunternehmen („ursprünglicher Änderungsstandard“) veröffentlicht. Dieser ursprüngliche Änderungs- 
standard sollte eine Inkonsistenz in der Bilanzierung von Transaktionen zwischen einem Investor und einem assozi-
ierten Unternehmen oder Joint Venture in Bezug auf die Erfassung nicht realisierter Erfolge beseitigen. Dabei wurde 
klargestellt, dass das Ausmaß der Erfassung davon abhängig sei, ob es sich bei veräußerten oder eingebrachten Ver-
mögenswerten um einen Geschäftsbetrieb („business“) im Sinne von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse 
handelte.1

Ein zweiter Anlauf, die Vorschläge zu den Sachverhalten aus dem Novemberentwurf näher zu erläutern und klarzu-
stellen, wurde im Februar 2015 unternommen (inkl. der Adressierung eines Konflikts der Septemberänderungen mit 
IAS 28)2 Dieser Entwurf schlug ebenfalls vor, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des ursprünglichen Änderungsstan-
dards zu verschieben, um mit dem Datum des Inkrafttretens der Klarstellung zusammenzufallen. Der IASB entschied 
sich jedoch gegen eine Veröffentlichung des Entwurfs. Stattdessen sollen diese Inkonsistenzen im Rahmen des For-
schungsprojekts zur Bilanzierung nach der Equity-Methode behandelt werden.

1 Link zum englischsprachigen IFRS in Focus Newsletter: http://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-10-ias-28.
2 Siehe IASB Agendapapier 12H (Februar 2014): http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2014/February/12H%20Amendments%20

to%20IFRS%2010%20and%20IAS%2028.pdf.
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Die Änderungen im Detail
Da nicht bekannt ist, ob und wann das oben genannte Forschungsprojekt zu einer Überarbeitung des IAS 28 führt 
und auch der Erstanwendungszeitpunkt dieser Überarbeitung unklar ist, hat sich der IASB dazu entschieden, den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der ursprünglichen Änderungen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Bislang war der 
1. Januar 2016 vorgesehen, daher hatte sich für den IASB auch Handlungsbedarf zum Jahresende 2015 ergeben. 
Sobald sich jedoch der IASB für einen Erstanwendungszeitpunkt entscheidet, soll der Öffentlichkeit die Möglichkeit 
zur Stellungnahme eingeräumt werden.

Hinweis 
Es ist schwierig, einen Erstanwendungszeitpunkt für den ursprünglichen Änderungsstandard vorherzusagen. Das 
Forschungsprojekt zur Bilanzierung nach der Equity-Methode wird sich vorrangig auf die Anwendungsprobleme 
des IAS 28 konzentrieren. Der Umfang könnte sich jedoch erweitern, falls die Überprüfung nach der Einführung 
(Post Implementation Review) von IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 weiteren Verbesserungsbedarf identifiziert. 

Übergangsvorschriften
Eine vorzeitige Anwendung ist – wie auch schon in der ursprünglichen Fassung – weiterhin zulässig. Der IASB ist der 
Auffassung, dass die vorzeitige Anwendung nicht zu einer Erhöhung der Anzahl der möglichen Bilanzierungsmetho-
den führt.
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